
Entwurf 
 

2. Nachtrag 
zum Vertrag zur Finanzierung der Tageseinrichtung für Kinder 

 (Kinderkrippe und –garten) 
„Phorminis“ in Steinbach (Taunus) 

 
 
 
Zwischen der Stadt Steinbach (Taunus) 
Vertreten durch den Magistrat  
dieser Vertreten durch Bürgermeister Steffen Bonk und  
Herrn Ersten Stadtrat Lars Knobloch  (nachfolgend „Stadt“ genannt) 
 
 
und  
 
 
Phorms Hessen gGmbH, Frankfurt am Main, 
vertreten durch die Geschäftsführerin Güllü Aras und 
den Geschäftsführer Alexander Thoms 
(nachfolgend „Träger“ genannt) 
 
 
wird nachfolgender 2. Nachtrag zum Vertrag zur Finanzierung der Tageseinrichtung für 
Kinder (Kinderkrippe und –garten) „Phorminis“ in Steinbach (Taunus) vom 
14.11.2014/28.11.2014 geändert durch den 1. Nachtrag vom 16.04.2018 vereinbart: 
 
 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Phorms Hessen gGmbH ist Träger der Kindertageseinrichtung „Phorminis“. 
Maßgeblich ist die jeweilige Betriebserlaubnis. Die Gruppengröße richtet sich 
grundsätzlich nach § 25d Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). 
Nicht berührt davon ist die geforderte Reduktion der Gruppengröße bei anerkannten 
Integrationsmaßnahmen 
 

2. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Betriebskosten (Personal-, Sach-, und Verwaltungskosten) finanzieren sich durch 
Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes, Leistungen Dritter sowie einen pauschalierten 
Zuschuss der Stadt pro tatsächlich belegtem Platz gemäß Anlage 1 zu diesem 
Vertrag. Die Stadt bezuschusst solange die Betreuung eines Kindes, dessen 
Hauptwohnsitz nicht in Steinbach (Taunus) liegt, wie sie dafür einen vollständigen 
Kostenausgleich (§ 28 HKJGB) durch die Gemeinde des Hauptwohnsitzes erhält.  
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3. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Dieser Nachtrag zum Vertrag beginnt am 01.01.2023 und gilt für einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Der Vertrag mitsamt seinen Nachträgen verlängert sich 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn er nicht von einem der Vertragspartner 
mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt 
wird.  

 
 
 
 
 
Steinbach (Taunus), den      Frankfurt am Main, den 
 
 
Der Magistrat der       Phorms Hessen gGmbH 
Stadt Steinbach (Taunus) 
 
 
______________________________    __________________________ 
Steffen Bonk       Güllü Aras 
Bürgermeister       Geschäftsführerin 
 
 
_____________________________    __________________________ 
Lars Knobloch      Alexander Thoms 
Erster Stadtrat       Geschäftsführer 




